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SPFZ   Sozialpädagogisches Förderzentrum 

SPZ   Sozialpädiatrischen Zentren 

StMAS   Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

SVE   Schulvorbereitende Einrichtung 

u.a.   und andere 
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1 Vorwort 

Der vorliegende Geschäftsbericht 2024 im Rahmen der Jugendhilfeberichterstattung Bayern (JuBB) 
basiert auf einem System bayernweit einheitlicher Datenerfassung und -aufbereitung. Der Bericht 
enthält, neben demografischen Darstellungen und einem Überblick über Sozialstrukturdaten, 
detaillierte Beschreibungen der einzelnen Aufgaben des Kerngeschäfts des Jugendamts sowie 
Eckwerte, die in Bezug zur jeweils relevanten Bevölkerungsgruppe der Inanspruchnehmenden gestellt 
wurden. Die Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten, Anmerkungen, Definitionen und 
Berechnungsformeln können im Glossar (Kapitel 6) im Detail nachgelesen werden. 

Die dargestellten Daten wurden vom Jugendamt erfasst und anschließend durch eine 
Auswertungsroutine, die allen Städten und Landkreisen in Bayern durch das ZBFS-Bayerische 
Landesjugendamt zur Verfügung gestellt wird, zusammengefasst. Die Auswertung und 
Berichterstellung erfolgen durch die GEBIT Münster (Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation und 
Informationstechnologie mbH & Co. KG).  

In Kapitel 2 und 3 werden alle Daten auf Grundlage des Zensus 2022 (fortgeschrieben) ausgewiesen. 
Sollten Daten abweichend vom Zensus ausgewiesen werden, wird dies in einer Fußnote kenntlich 
gemacht. Die Quellenangaben in den Kapiteln 2 und 3 wurden konkretisiert. Die ausführlichen 
Quellenangaben finden sich in der Sozialstrukturdatei im Excel-Format. 

In Kapitel 4 finden sich Daten zur Situation im Bereich Kindertagesbetreuung auf Grundlage des 
KiBiG.web. 

In Kapitel 5 werden die Jugendhilfestrukturen im Jugendamt im Hinblick auf Fallzahlen und 
Kostenstrukturen dargestellt. Der Abschnitt 5.1. fokussiert die Fallzahlen des vergangenen 
Berichtsjahres sowie die Fallzahlen im Verlauf der JuBB-Berichterstattung (Zeitreihen für die jeweils 
letzten fünf Jahre), die Darstellung der Kosten erfolgt in Kapitel 5.2. Einer Gesamtübersicht schließt 
sich die differenzierte Betrachtung ausgewiesener Hilfearten auf Basis der fachlichen Prioritätenliste 
Ǿƻƴ Wǳ.. ŀƴΦ 5ƛŜ ǊŜƛƴŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ YƻǎǘŜƴ ŘŜǎ YŜǊƴƎŜǎŎƘŅŦǘǎ ǿƛǊŘ ŘǳǊŎƘ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ αYƻǎǘŜƴ 
ǇǊƻ CŀƭƭάΣ αYƻǎǘŜƴ ǇǊƻ YƛƴŘ ŘŜǊ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘŜƴ !ƭǘŜǊǎƎǊǳǇǇŜά ǳƴŘ α!ǳǎƎŀōŜƴŘŜŎƪǳƴƎά ŜǊƎŅƴȊǘΦ  

Kapitel 5.3 bietet eine Übersicht ausgewählter Kennzahlen, die Ausgaben / Aufwendungen je 
Laufzeittag bzw. Hilfedauer und Laufzeiten auf einen Blick darstellt. Hinzu gekommen ist im 
Berichtsjahr 2019 in Kapitel 5.3.3 eine Übersicht über die Kosten pro Fachleistungsstunde für die §§ 30, 
35a ambulant und beide iVm § 41. 

Für die §§ 27 Abs. 2, 30, 33, 34, 35a und 41 SGB VIII erfolgt eine Darstellung der Fallzahlen und Kosten. 
Für die §§ 13, 42 und 42a SGB VIII werden nur die Kosten erfasst, da diese §§ derzeit nicht mit 
Fallzahlen in JuBB erfasst werden. Der § 41 SGB VIII wird im Bereich UMA über den Status bei 
Hilfebeginn erfasst. 

Kapitel 5.4 gibt Auskunft über weitere Aufgaben, Leistungen und Fachdienste des Amtes für Familie 
und Jugend, gegliedert in Spezielle Fachdienste, Beratungszentrum sowie Beistandschaft und 
Unterhaltsvorschuss. 

Zum Berichtsjahr 2024 wurde das seit April 2024 in bayerischen staatlichen Behörden, Schulen und 
Hochschulen gültige Verbot von mehrgeschlechtlichen Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen 
umgesetzt.1

                                                           
1  Seit 01.04.2024 sind gemäß § 22 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern 

(AGO) mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt, Gender-Gap oder 
Mediopunkt unzulässig:  https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGO/true 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGO/true
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2 Bevölkerung und Demografie 

Der Landkreis Eichstätt liegt im Norden des Regierungsbezirks Oberbayern und grenzt an Landkreise 
aus Niederbayern (Kelheim), Oberpfalz (Neumarkt i. d. Opf.), Mittelfranken (Roth, Weißenburg-
Gunzenhausen) und Schwaben (Donau-Ries). Der Landkreis Eichstätt gehört zur Planungsregion 
Ingolstadt. Der Landkreis Eichstätt umfasst 30 Gemeinden, darunter die Große Kreisstadt Eichstätt und 
die Stadt Beilngries. 
 
Der Landkreis Eichstätt hat eine Fläche von 121.385 ha (Stand: 01.01.2024). 
 

2.1 Einwohnerinnen und Einwohner und Geschlechterverteilung 

Am 31.12.2023 hatte der Landkreis Eichstätt 135.220 Einwohnerinnen und Einwohner.  

Das Verhältnis betrug 66.685 Frauen (49,3 %) zu 68.535 Männern (50,7 %). 

Das Verhältnis in Gesamtbayern betrug 50,4 % Frauen zu 49,6 % Männern. 

 

2.2 Bevölkerungsstand und -entwicklung der Gemeinden im Landkreis Eichstätt 

Abbildung 1:  Bevölkerung in den Gemeinden im Landkreis Eichstätt nach Gemeindegrößenklassen  
(Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 2:  Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden im Landkreis Eichstätt,  
Veränderungen in % 2018 bis 2023 (Stichtag jeweils 31.12.)2  

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

 

                                                           
2  Sprünge in den Daten zur Bevölkerung ab dem Berichtsjahr 2024 lassen sich durch die Zensusbereinigung 2022 erklären. 
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2.3 Altersaufbau der Bevölkerung  

Abbildung 3:  Bevölkerungsaufbau im Landkreis Eichstätt im Vergleich zu Bayern  
(Stand 31.12.2023)3  

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

 

  

                                                           
3  Anmerkung: Die Linien geben den bayerischen Altersaufbau wieder, heruntergerechnet auf die Einwohnerinnen- und 

Einwohnerzahl der betreffenden Kommune. 
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2.4 Altersaufbau junger Menschen  

Abbildung 4:  Bevölkerungsaufbau junger Menschen im Landkreis Eichstätt im Vergleich zu Bayern  
(Stand: 31.12.2023)4  

 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  

Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

  

                                                           
4  Anmerkung: Die Linien geben den bayerischen Altersaufbau wieder, heruntergerechnet auf die Einwohnerinnen- und 

Einwohnerzahl der betreffenden Kommune. 
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Tabelle 1:  Bevölkerung im Alter von unter 27 Jahren nach Altersjahrgängen im Landkreis Eichstätt  
(Stand: 31.12.2023) 

  Insgesamt Männlich * Weiblich 

unter 1 1.239 650 589 

1 bis unter 2 1.382 696 686 

2 bis unter 3 1.556 790 766 

3 bis unter 4 1.620 854 766 

4 bis unter 5 1.618 795 823 

5 bis unter 6 1.594 814 780 

6 bis unter 7 1.574 804 770 

7 bis unter 8 1.573 771 802 

8 bis unter 9 1.530 789 741 

9 bis unter 10 1.447 730 717 

10 bis unter 11 1.504 775 729 

11 bis unter 12 1.431 743 688 

12 bis unter 13 1.392 726 666 

13 bis unter 14 1.344 696 648 

14 bis unter 15 1.356 705 651 

15 bis unter 16 1.394 724 670 

16 bis unter 17 1.421 734 687 

17 bis unter 18 1.298 701 597 

18 bis unter 19 1.395 724 671 

19 bis unter 20 1.456 767 689 

20 bis unter 21 1.482 770 712 

21 bis unter 22 1.397 719 678 

22 bis unter 23 1.489 802 687 

23 bis unter 24 1.466 764 702 

24 bis unter 25 1.477 799 678 

25 bis unter 26 1.550 840 710 

26 bis unter 27 1.597 860 737 

Insgesamt 39.582 20.542 19.040 

*  Zum Anteil männlich, divers und anderes Geschlecht siehe auch Erläuterungen zum Geschlecht im Glossar  

Quelle:  Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 5:  Altersgruppenverteilung (in %) junger Menschen im Landkreis Eichstätt  
(Stand: 31.12.2023) 

 

*  Zum Stichtag 31.12.2023 lebten im Landkreis Eichstätt 135.220 Personen. 
**  Zum Stichtag 31.12.2023 lebten im Landkreis Eichstätt 39.582 Personen unter 27 Jahre. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

 

Tabelle 2:  Altersgruppenverteilung junger Menschen im Landkreis Eichstätt im Vergleich zum 
Regierungsbezirk Oberbayern und Bayern (in %) (Stand: 31.12.2023) 

  Landkreis  
Eichstätt 

Regierungsbezirk 
Oberbayern 

Bayern 

 Altersgruppen Bevölkerung Anzahl in % in % in % 

0- bis unter 3-Jährige 4.177 3,1 % 2,9 % 2,8 % 

3- bis unter 6-Jährige 4.832 3,6 % 3,0 % 2,9 % 

6- bis unter 10-Jährige 6.124 4,5 % 3,9 % 3,9 % 

10- bis unter 14-Jährige 5.671 4,2 % 3,7 % 3,6 % 

14- bis unter 18-Jährige 5.469 4,0 % 3,7 % 3,6 % 

18- bis unter 21-Jährige 4.333 3,2 % 2,9 % 2,9 % 

21- bis unter 27-Jährige 8.976 6,6 % 7,1 % 6,9 % 

0- bis unter 18-Jährige                                 
Anzahl der Minderjährigen 

26.273 19,4 % 17,2 % 16,9 % 

0- bis unter 21-Jährige 30.606 22,6 % 20,1 % 19,8 % 

0 bis unter 27-Jährige                                
Anzahl der jungen Menschen 

39.582 29,3 % 27,2 % 26,6 % 

27-Jährige und Ältere 95.638 70,7 % 72,8 % 73,4 % 

Gesamtbevölkerung 135.220 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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2.5 Wanderungsbewegungen im Landkreis Eichstätt 

Unter anderem ist für die Planungen im Bereich der Kindertagesbetreuung ein fundiertes Wissen über 
die Entwicklung der Bevölkerung erforderlich. Neben dem generativen Verhalten sind hier auch die Zu- 
und Fortzüge relevant. Die folgenden Darstellungen zeigen die Wanderungsbewegungen über die 
Landkreisgrenzen nach Altersklassen differenziert.  

 

Abbildung 6: Altersspezifische Zu- und Fortzüge im Landkreis Eichstätt (Stand: 31.12.2023)5 

 

*  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 7.411 Personen in den Landkreis Eichstätt gezogen. 
**  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 1.431 Personen unter 18 Jahre in den Landkreis Eichstätt 

gezogen. 
 

  

*  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 6.357 Personen aus dem Landkreis Eichstätt weggezogen. 
**  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 1.014 Personen unter 18 Jahren aus dem Landkreis Eichstätt 

weggezogen. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Sonderbestellung Wanderungsdaten, angelehnt an Tabelle 12711-104r,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
5  Basis der Zu- und Fortzüge sind ab dem Berichtsjahr 2018 die über die Kreisgrenzen gewanderten Personen. Aufgrund 

der neuen Geheimhaltungsvereinbarungen im statistischen Landesamt sind die Daten der über Gemeindegrenzen 
gewanderten Personen nicht mehr darstellbar. 
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Tabelle 3:  Wanderungsbewegungen über die Grenzen des Landkreises Eichstätt von Kindern  
unter 6 Jahren (Stand 31.12.2023)6  

  

 Unter 3-Jährige  3- bis unter 6-Jährige 

EW 
insgesamt 

unter  
3-jährige 

Zuzüge 
unter  

3-Jährige 

Fortzüge 
unter  

3-Jährige 

Wande-
rungssaldo 

unter  
3-Jährige 

EW 
insgesamt  
3-bis unter  
6-Jährige 

Zuzüge  
3- bis unter  
6-Jährige 

Fortzüge  
3-bis unter  
6-Jährige 

Wande-
rungssaldo  
3- bis unter  
6-Jährige 

Landkreis Eichstätt 4.177 315 196 119 4.832 253 208 45 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Sonderbestellung Wanderungsdaten, angelehnt an Tabelle 12711-104r,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

  

                                                           
6  Basis der Zu- und Fortzüge sind ab dem Berichtsjahr 2018 die über die Kreisgrenzen gewanderten Personen. Aufgrund 

der neuen Geheimhaltungsvereinbarungen im statistischen Landesamt sind die Daten der über Gemeindegrenzen 
gewanderten Personen nicht mehr vollständig darstellbar. 
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2.6 Zusammengefasste Geburtenziffer 

Die Zusammengefasste Geburtenziffer (ZGZ) gibt die Anzahl der Kinder je Frau im Alter von 15 bis 49 
Jahren wieder. Die ZGZ ist somit ein Maß für die Fertilität. Um dem Einfluss zufälliger Schwankungen 
vorzubeugen, wird dieser Indikator hier als Durchschnittswert über 6 Jahre berechnet. Für den 
Landkreis Eichstätt ergibt sich mit 1,71 Kindern je Frau ein Wert, der deutlich über dem bayerischen 
Durchschnitt (gesamtbayerischer Vergleichswert: 1,52) liegt. 

 

Abbildung 7:  Zahl der Kinder je Frau (im Alter von 15 bis 49 Jahren) in Bayern 
(Stichtag 31.12.2018 - 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG
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2.7 Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsbürgerschaft7 

Nach den Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik leben im Landkreis Eichstätt 14.263 
Ausländerinnen und Ausländer, dies entspricht einem Anteil von 10,5 % an der Gesamtbevölkerung. 
Der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern an der Gesamtbevölkerung im Freistaat Bayern liegt bei 
15,4 %. 

 

Abbildung 8:  Anteil an Ausländerinnen und Ausländern in Bayern (in %) (Stichtag: 31.12.2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 12.12.2024, GENESIS online, Tabelle 12411-005r,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

  

                                                           
7  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Ausländeranteil. 
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2.8 Anteil der Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund8 

Eine für die Kinder- und Jugendhilfe sehr aufschlussreiche Sicht auf den Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund wird durch die Daten des ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung) zum Anteil der Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund 
an allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht. Im Landkreis Eichstätt liegt dieser Anteil bei 22,2 %. Im 
Freistaat Bayern hatten 32,1 % der Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Schuljahr 2023/24 einen 
Migrationshintergrund.  

 

Abbildung 9:  Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund (in %) (Schuljahr 2023/24) 

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
8  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund. 
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2.9 Jugendquotient9 der unter 18-Jährigen und der 18- bis unter 27-Jährigen (Anteil der 
unter 18-Jährigen und der 18- bis unter 27-Jährigen an der Bevölkerung) 

Der Anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung liegt im Landkreis Eichstätt 2023 bei 19,4 % 
(gesamtbayerischer Vergleichswert: 16,9 %). 

 

Abbildung 10:  Anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung in Bayern (Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
9  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Jugendquotient. 
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Der Anteil der 18- bis unter 27-Jährigen an der Bevölkerung liegt 2023 im Landkreis Eichstätt bei 9,8 % 
und ist damit identisch mit dem gesamtbayerischen Vergleichswert von 9,8 %. 

 

Abbildung 11: Anteil der 18- bis unter 27-Jährigen an der Bevölkerung in Bayern (Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG
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2.10 Bevölkerungsdichte10 

Der Landkreis Eichstätt hat mit 1,1 Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar (10.000 m2) eine 
Bevölkerungsdichte, die im Vergleich zum bayerischen Durchschnitt der Landkreise11 von 1,4 
Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar im unteren Bereich angesiedelt ist. Die Bevölkerungsdichte 
für Gesamtbayern liegt 2023 bei 1,9. 

 

Abbildung 12: Bevölkerungsdichte (Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar) in Bayern  
(Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 12.12.2024, GENESIS online,  
Tabelle 11111-001r, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
10  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Bevölkerungsdichte. 
11  Für die Berechnung des bayerischen Durchschnitts werden, bezogen auf Landkreise, hier alle bayerischen Landkreise 

herangezogen. Für kreisfreie Städte gilt analog dazu der Mittelwert aller kreisfreien Städte. 
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2.11 Bevölkerungsprognosen und Entwicklung der Bevölkerungszahlen12 

Im Landkreis Eichstätt ergab sich seit Ende 2018 ein Zuwachs der Minderjährigen (6,8 %). Der 
bayernweite Gesamtwert verzeichnet ς wie aus der folgenden Grafik ersichtlich ς einen Zuwachs. 

 

Abbildung 13: Bevölkerungsentwicklung der Minderjährigen von 2018 bis 2023 
(Stichtag 31.12.2018 und 31.12.2023) in Bayern (in %) (2018 = 100 %) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG    

                                                           
12  Sprünge in den Daten zur Bevölkerung ab dem Berichtsjahr 2024 lassen sich durch die Zensusbereinigung 2022 erklären. 
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Laut den Prognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik wird die Gesamtbevölkerung im 
Landkreis Eichstätt bis zum Jahr 2033 voraussichtlich leicht ansteigen (Ausgangsjahr 2023) und bis zum 
Jahr 2043 dann voraussichtlich weiter leicht ansteigen (Ausgangsjahr 2033). 

Die Anzahl der potenziellen Empfängerinnen und Empfänger der im SGB VIII definierten Leistungen 
der Jugendhilfe (unter 21-Jährige) wird bereits kurzfristig (bis 2033) stagnieren.13 

Besondere Entwicklungen in den Altersgruppen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen, welche die 
prozentuale Veränderung der Bevölkerung des Landkreis Eichstätt bis zum Jahr 2033/2043 (Basisjahr 
2023) darstellt.  

 

Tabelle 4:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Eichstätt bis Ende 2033/2043,  
differenziert nach Altersgruppen im Vergleich zu Bayern (in %) (2023 = 100 %)  
(Stichtag 31.12.2023, 31.12.2033 und 31.12.2043) 

Altersgruppe 
Landkreis Eichstätt 

Ende 2033 
Landkreis Eichstätt 

Ende 2043 
Bayern  

Ende 2033 
Bayern  

Ende 2043 

unter 3 Jahre -7,0 % -4,7 % -1,9 % -0,5 % 

3 bis unter 6 Jahre -15,9 % -13,6 % -4,2 % -2,3 % 

6 bis unter 10 Jahre -10,1 % -6,1 % -3,7 % 0,2 % 

10 bis unter 14 Jahre 10,6 % 3,4 % 10,2 % 7,8 % 

14 bis unter 18 Jahre 19,6 % 7,2 % 11,8 % 7,5 % 

18 bis unter 21 Jahre 5,5 % 1,1 % 4,5 % 3,7 % 

21 bis unter 27 Jahre -3,6 % 7,2 % -2,8 % 4,0 % 

27 bis unter 40 Jahre -5,5 % -4,8 % -1,0 % -1,3 % 

40 bis unter 60 Jahre -2,5 % -1,2 % -3,9 % -0,8 % 

60 bis unter 75 Jahre 12,3 % 0,6 % 11,1 % -2,2 % 

75 Jahre oder älter 24,8 % 69,8 % 10,5 % 40,7 % 

Gesamtbevölkerung 2,7 % 5,0 % 2,3 % 4,3 % 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

 

 

                                                           
13  Grundsätzlich gilt: Aus einem Rückgang der Anzahl an Kinder und Jugendlichen lassen sich pauschal keine 

Konsequenzen für die Fallzahl- und Kostenentwicklung der Jugendhilfe ableiten. 
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Abbildung 14:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gesamtbevölkerung in Bayern (in %)  
bis Ende 2033 (2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2033) 

 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  

Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 15:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gesamtbevölkerung in Bayern (in %)  
bis Ende 2043 (2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2043) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 16:  Prognostizierte Entwicklung der unter 21-Jährigen in Bayern (in %) bis Ende 2033  
(2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2033) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG
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3 Familien- und Sozialstrukturen 

3.1 Arbeitslosenquote14 der unter 25-Jährigen15  

Der Anteil arbeitsloser junger Menschen (15 bis unter 25 Jahre) betrug im Jahresdurchschnitt 2023 im 
Landkreis Eichstätt 2,6 %. Insgesamt wies Bayern im Jahresdurchschnitt 2023 eine Jugendarbeits-
losenquote von 2,8 % auf. 

Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 (1,8 %) ist die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen im 
Landkreis Eichstätt gestiegen16. Im gleichen Zeitraum ist die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen 
in Bayern insgesamt in den Jahren 2022 und 2023 von 2,5 % auf 2,8 % leicht gestiegen. 

 

Abbildung 17:  Jugendarbeitslosigkeit (15- bis unter 25-Jährige) in Bayern (in %) (im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
14  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Arbeitslosenquote. 
15  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
16  Da die Quoten in Kapitel 3.1 bis 3.5 zur besseren Lesbarkeit auf eine Nachkommastelle gerundet sind, kann es sich trotz 

vermeintlicher Steigerung der Quoten (beispielsweise 1,8 % auf 1,9 %) um eine sehr geringe Abweichung der 
Nachkommastellen handeln, die im Ergebnis keine ausschlaggebende Veränderung zeigt.  
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3.2 Arbeitslosenquote gesamt17 

Die Arbeitslosenquote insgesamt im Landkreis Eichstätt lag im Jahresdurchschnitt 2023 bei 2,2 %. 
Insgesamt wies Bayern 2023 im Jahresdurchschnitt eine Arbeitslosenquote von 3,4 % auf. 

Damit ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Eichstätt im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 
(1,7 %) gestiegen. Bayernweit ist sie in der gleichen Zeit von 3,1 % auf 3,4 % leicht gestiegen.  

 

Abbildung 18:  Arbeitslosigkeit (insgesamt) in Bayern (in %) (im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
17  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.3 Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III18 19 

Im Jahresdurchschnitt 2023 gab es im Landkreis Eichstätt 794 Empfängerinnen und Empfänger von 
SGB III-Leistungen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 1,0 % im 
Rechtskreis SGB III. Bayernweit ergab sich im Vergleich dazu 2023 eine durchschnittliche 
Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III von 1,7 %. 

Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 (1,0 %) ist die Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III im 
Landkreis Eichstätt damit konstant geblieben. Bayernweit ist die Quote vom Jahr 2022 bis zum Jahr 
2023 von 1,6 %  auf 1,7 % leicht gestiegen. 

 

Abbildung 19:  Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III in Bayern (in %) (im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
18  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III. 
19  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.4 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ς Grundsicherung für Arbeitssuchende nach 
dem SGB II20 21 

Im Jahresdurchschnitt 2023 erhielten 1.890 erwerbsfähige Personen Unterstützungsleistungen nach 
dem SGB II. Im Landkreis Eichstätt sind somit 2,2 % der Einwohnerinnen und Einwohner im 
erwerbsfähigen Alter (15- bis unter 65-Jährige) Leistungsempfängerinnen  und -empfänger nach SBG 
II. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 (1,5 %) ist der Anteil der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten damit gestiegen. Bayernweit hat sich die Quote im Vergleich zum 
Jahresdurchschnitt 2022 (3,3 %) mit 3,7 % leicht erhöht. 

 

Abbildung 20:  Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) in Bayern in % 
(im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Sonderbestellung, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

                                                           
20  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II. 
21  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 



Familien- und Sozialstrukturen - Sozialgeld nach SGB II bei unter 15-Jährigen 

 
42 

3.5 Sozialgeld nach SGB II bei unter 15-Jährigen22 

5ŜǊ LƴŘƛƪŀǘƻǊ αYƛƴŘŜǊŀǊƳǳǘά ƛƳ Landkreis Eichstätt liegt im Jahr 2023 bei 4,4 %. Bayernweit lag der 
Wert bei 6,7 %. 

Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Kinderarmut im Landkreis Eichstätt gestiegen. Bayernweit ist der 
Indikator in der gleichen Zeit von 6,0 % auf 6,7 % gestiegen.  

 

Abbildung 21:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren mit SGB II ς Bezug in Bayern (in %)  
(im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Sonderbestellung, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

                                                           
22  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Sozialgeld nach dem SGB II bei unter 15-Jährigen. 
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3.6 Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gesamt23 24 

Der Anteil der im Landkreis Eichstätt sozialversicherungspflichtig gemeldeten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an der Gesamtheit der Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
zwischen 18 bis unter 65 Jahren beträgt im Juni 2024 71,4 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
72,1 %). 

 

Abbildung 22:  Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (gesamt) in Bayern (in %) (Juni 2024) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
23  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.  
24  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.7 Quote der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen25 26 

Der Anteil der im Landkreis Eichstätt sozialversicherungspflichtig gemeldeten Frauen an der 
Gesamtheit der Frauen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 bis unter 65 Jahren beträgt im Juni 2024 
64,3 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 68,1 %). 

 

Abbildung 23:  Quote der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Bayern (in %) (Juni 2024) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
25  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 
26  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.8 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss27  

Der Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss28 an allen 
Absolventinnen und Absolventen und Abgängerinnen und Abgänger aus allgemeinbildenden Schulen 
lag im Schuljahr 2022/2023 im Landkreis Eichstätt bei 2,9 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 4,0 %). 

 

Abbildung 24:  Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an allen Absolventinnen 
und Absolventen sowie Abgängerinnen und Abgängern aus allgemeinbildenden Schulen in 
Bayern (in %) (Schuljahr 2022/2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 13.12.2024, GENESIS online, Tabelle 2111-107s,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
27  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss. 
28  Auf Anregung werden die Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit Abschluss im Bildungsgang des FSP (Förder-

schwerpunkt) Lernen in die Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne Mittelschulabschluss mit eingerechnet. Diese 
wurden bisher separat ausgewiesen. Die Einbeziehung ist der Grund für erkennbar höhere Quoten bei den Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss ab dem Berichtsjahr 2021. Damit sind die Werte zu den Vorjah-
ren nicht vergleichbar. 
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Darüber hinaus liegt der Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss 
an der Hauptrisikogruppe der 15- bis unter 16-jährigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger29 im 
Schuljahr 2022/2023 im Landkreis Eichstätt bei 9,3 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 12,0 %). 

 

Abbildung 25:  Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an den 15-Jährigen in 
Bayern (in %) (Schuljahr 2022/2023)  

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Sonderbestellung,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

                                                           
29 Siehe Kapitel 6: Glossar ς Hinweis zum Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss an 

der Hauptrisikogruppe der 15- bis unter 16-Jährigen. 
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Die nachfolgende Tabelle differenziert die tatsächliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem 
Landkreis Eichstätt, die ohne Mittelschulabschluss abgehen, nach verschiedenen Schulformen im 
Schuljahr 2022/202330.  

 

Tabelle 5:  Schülerinnen und Schüler ohne Mittelschulabschluss nach Schulformen  
(Schuljahr 2022/2023)31 32 

Schultyp 
Abgängerinnen und Abgänger 

ohne Mittelschulabschluss 

Abgängerinnen und Abgänger  
mit Abschluss im Bildungsgang 
des FSP (Förderschwerpunktes) 

Lernen 

Mittelschulen  
(beinhaltet auch die Volksschulen) 

35 - 

Förderschulen 0 14 

Andere allgemeinbildende Schulen 
(Gymnasien, Realschulen,  
Waldorfschulen u. ä.) 

1 - 

Allgemeinbildende Schulen insgesamt 
(Summe aus allen Abgängerinnen und 
Abgängern ohne Mittelschulabschluss  
und Abschluss im Bildungsgang FSP Lernen) 

36 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2023 | Stand: 13.12.2024, GENESIS online, Tabelle 2111-107s,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

 

  

                                                           
30 Für genauere Analysen steht der Datensatz über die Genesis-Datenbank online zur Verfügung.  
31  ½ǳƳ {ŎƘǳƭƧŀƘǊ нлмоκнлмп Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ ŘŜǎ α!ōǎŎƘƭǳǎǎŜǎ ȊǳǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ [ŜǊƴŦǀǊŘŜǊǳƴƎά ƛƴ α!ōǎŎƘƭǳss im 
.ƛƭŘǳƴƎǎƎŀƴƎ ŘŜǎ C{t όCǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘŜǎύ [ŜǊƴŜƴά ƎŜŅƴŘŜǊǘΦ 

32  {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊ ƻƘƴŜ !ōǎŎƘƭǳǎǎ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ {ǇŀƭǘŜ α!ōƎŅƴƎŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ !ōƎŅƴƎŜǊ ƻƘƴŜ aƛǘǘŜƭǎŎƘǳƭ-

ŀōǎŎƘƭǳǎǎά ōŜǊŜŎƘƴŜǘΦ ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǿŜǊŘŜƴ ŀō ŘŜƳ .ŜǊƛŎƘǘǎƧŀƘǊ нлнм ŘƛŜ {ŎƘǳƭŀōƎŅƴgerinnen und Schulabgänger mit 
Abschluss im Bildungsgang des FSP (Förderschwerpunkt) Lernen in die Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne 
Mittelschulabschluss mit eingerechnet. Diese wurden bisher separat ausgewiesen. Die Einbeziehung ist der Grund für 
erkennbar höhere Quoten bei den Schulabgängerinnen und Schulabgängern ohne Mittelschulabschluss ab dem 
Berichtsjahr 2021. 
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3.9 Übertrittsquoten33 34  

Neben der Darstellung der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss ist es möglich, die 
Übertrittsquoten auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern darzustellen. 
Dargestellt wird jeweils, welcher Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen auf eine 
weiterführende Schule übergetreten ist. 

Im Landkreis Eichstätt sind zum Schuljahr 2023/2024 27,9 % aller Schülerinnen und Schüler der vierten 
Klasse auf die Mittelschule übergetreten. Bayernweit trifft dies auf 28,7 % aller Viertklässlerinnen und 
Viertklässler zu. 

 

Abbildung 26:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf die Mittelschule übertreten;  
in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024)  

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

                                                           
33  Die Übertrittsquoten werden bereits zu Beginn eines neuen Schuljahres (vom KIS ς Das Kreisinformationssystem der 

Bayerischen Bildungsberichterstattung; http://www.kis-schule-bayern.de) erhoben und beziehen sich damit immer auf 
ein Schuljahr weiter, als dies im Kapitel 3.8 bei den Schulabgängerinnen und Schulabgängern der Fall ist.  

34  Zum Schuljahr 2022/23 wurde die Berechnungsweise der Übertrittquoten verändert. Die Regionalisierung erfolgt nun 
über den Standort der abgebenden Grundschule. Die Werte für die Realschulen beinhalten darüber hinaus nicht mehr 
die Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung. Diese Berechnungsweise wurde rückwirkend bis einschließlich des 
Schuljahres 2017/18 übernommen. Es kann deshalb auf allen Ebenen zu geringfügigen Abweichungen im Vergleich zu 
den bisher veröffentlichen Werten kommen.  
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Auf die Realschule wechselten zum Schuljahr 2023/2024 37,3 % aller Kinder der vierten Klassen im 
Landkreis Eichstätt. Aus allen bayerischen Grundschulen traten 28,2 % aller Schülerinnen und Schüler 
auf die Realschule über. 

 

Abbildung 27:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf die Realschule übertreten;  
in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024) 

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  
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Auf das Gymnasium wechselten zum Schuljahr 2023/2024 32,7 % aller Kinder der vierten Klassen im 
Landkreis Eichstätt. In Bayern insgesamt waren es 39,9 % aller Schülerinnen und Schüler. 

 

Abbildung 28:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf das Gymnasium übertreten;  
in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024) 

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  
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3.10 Verhältnis Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern35 36 

Der Landkreis Eichstätt gehört zu den familiendominierten Kommunen. Insgesamt gibt es 2022 54.190 
Haushalte (gesamtbayerischer Vergleichswert: 6.509.233). Auf die Gesamtheit aller Haushalte entfällt 
ein Anteil von 24,7 % auf Singlehaushalte (gesamtbayerischer Vergleichswert: 40,5 %), ein Anteil von 
34,0 % auf Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder (gesamtbayerischer Vergleichswert: 30,0 %) und ein 
Anteil von 41,3 % auf Mehrpersonenhaushalte mit Kindern (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
29,5 %). Berechnet man dabei das Verhältnis von Einpersonenhaushalten zu Haushalten mit Kindern, 
entspricht das einem Verhältnis37 von 0,6 (gesamtbayerischer Vergleichswert: 1,4). 

 

Abbildung 29:  Verhältnis der Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern in Bayern (2022) 

 

Quelle: Nexiga GmbH, Sonderbestellung, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

                                                           
35  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Verhältnis Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern.  
36  Da die Daten zu den aktuellen Haushaltstypen regelmäßig nicht rechtzeitig vorliegen, werden seit dem Jahr 2014 Daten 

aus dem Vorjahr verwendet. Dies bedeutet, dass für das Berichtsjahr 2024 Haushaltstypen aus dem Jahr 2022 
ausgewiesen werden. 

37  Bei einem Verhältniswert von unter 0,9 wird das gesellschaftliche Leben als αŦŀƳƛƭƛŜƴŘƻƳƛƴƛŜǊǘάΣ ŀō ŜƛƴŜƳ ²ŜǊǘ von 1,1 
als αǎƛƴƎƭŜŘƻƳƛƴƛŜǊǘά bezeichnetΦ Lƴ αŀǳǎƎŜƎƭƛŎƘŜƴŜƴά YƻƳƳǳƴŜƴ ƘŀƭǘŜƴ ǎƛŎƘ 9ƛƴǇŜǊǎƻƴŜƴƘŀǳǎƘŀƭǘŜ ǳƴŘ 
Mehrpersonenhaushalte mit Kindern die Waage (Werte zwischen 0,9 und unter 1,1). 
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3.11 Gerichtliche Ehelösungen38 

Betrachtet man die Entwicklung der Scheidungsquoten, so ist zwischen den Jahren 2022 und 2023 ein 
gleichbleibender Wert erkennbar. Im Landkreis Eichstätt waren 2023 0,2 % der über 18-jährigen 
Einwohnerinnen und Einwohner von Scheidungen betroffen (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
0,18 %).  

 

Tabelle 6: Eheschließungen und geschiedene Ehen im Landkreis Eichstätt im Zeitverlauf 
(Daten 2021, 2022 und 2023)  

Eheschließungen  

 Anzahl Prozentualer Anteil *  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

601 682 621 0,56 0,62 0,57 

 

Geschiedene Ehen 

 Anzahl Prozentualer Anteil **  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

235 207 206 0,22 0,19 0,19 

*  Anteil der über 18-Jährigen, die in dem Jahr eine Ehe eingegangen sind, an allen über 18-Jährigen Einwohnerinnen und 
Einwohner im Landkreis Eichstätt 

**  Anteil der über 18-Jährigen, die in dem Jahr von Scheidung betroffen sind, an allen über 18-jährigen Einwohnerinnen 
und Einwohner im Landkreis Eichstätt 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 04.12.2024, GENISIS online,  
Tabelle 12611-102r und Tabelle 12631-107r, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
38  Siehe Kapitel 6: Glossar ς Begriffsbezeichnung Gerichtliche Ehelösungen. 



Familien- und Sozialstrukturen - Gerichtliche Ehelösungen 

 
53 

Abbildung 30:  Gerichtliche Ehelösungen (2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 04.12.2024 
GENISIS online, Tabelle 12631-107r, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Besonders jugendhilferelevant sind die von Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen unter 18 
Jahren. Im Landkreis Eichstätt waren das im Jahr 2023 178 Minderjährige, was einem Anteil von 0,7 % 
an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren entspricht (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
0,73 %).  

 

Abbildung 31:  Anteil der von Scheidung betroffenen Minderjährigen in Bayern (in %) (2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 04.12.2024,  
GENISIS online, Tabelle 12631-107r, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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4 Kindertagesbetreuung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

Seit dem 01. August 2013 haben Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege. Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, haben bis zum Schuleintritt 
Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein 
bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten (vgl. § 24 SGB VIII). Näheres über Inhalt 
und Umfang der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege in Bayern regelt 
das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG). 

Kindertagesbetreuung umfasst alle Institutionen der Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern 
außerhalb der eigenen Familie, der Schule und Sonderpädagogik und außerhalb der Erziehungshilfen.  

Kindertageseinrichtungen sind außerschulische Tageseinrichtungen zur regelmäßigen Bildung, 
Erziehung und Betreuung von Kindern. Dies sind gemäß den Regelungen des BayKiBIG Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte und Häuser für Kinder. Kindertageseinrichtungen müssen nicht zwingend 
gebäudebezogen sein. Es können mehrere Formen in einem Haus sein, z.B. Krippe, Kindergarten und 
Hort.  

Die Formen der Kindertagesbetreuung lassen sich nach dem BayKiBiG unterteilen in: 

Kinderkrippen  Kinderkrippen sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich 
überwiegend an Kinder unter drei Jahren richtet. 

Kindergärten 
 

Kindergärten sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich 
überwiegend an Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung 
richtet. 

Häuser für Kinder  Häuser für Kinder sind Tageseinrichtungen zur Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern verschiedener Altersgruppen. 

Horte 

 

Horte sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend  
an Schulkinder richtet. In der Regel besuchen die Kinder die Einrichtung 
bis zur Vollendung des vierten Schuljahrs. In Ausnahmefällen ist es 
möglich, die Kinder dort bis zum 14. Lebensjahr zu betreuen. 

Kindertagespflege 
 

Tagespflege ist die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch 
eine Tagespflegeperson im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 
Stunden wöchentlich pro Kind in geeigneten Räumlichkeiten 

Großtagespflege 

 

Großtagespflege ist eine Form der Kindertagespflege, bei der mehrere 
Kindertagespflegepersonen in gemeinsamen Räumen (der Großtages-
pflegestelle) jeweils die Kinder betreuen, die ihnen vertraglich und 
persönlich zugeordnet sind. 

Schließen sich mehrere Tagespflegepersonen zusammen 
(Großtagespflege) und betreuen diese mehr als acht gleichzeitig 
anwesende Kinder, muss mindestens eine Tagespflegeperson eine 
pädagogische Fachkraft sein.  
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Weitere Betreuungsformen wie die Mittagsbetreuung und die offene oder gebundene 
Ganztagesbetreuung an Schulen werden im JuBB-Geschäftsbericht nicht berücksichtigt, da es sich 
dabei nicht um Angebote im Geltungsbereich des BayKiBiG handelt.  

Die Anzahl der betreuten Kinder nach den §§ 22 und 23 SGB VIII Förderung in Kindertages-
einrichtungen und -tagespflege wird auf Grundlage der Datenbankauswertungen aus dem KiBiG.web 
dargestellt. Die Daten für den JuBB-Geschäftsbericht werden Mitte Januar des auf das JuBB-
Berichtsjahr folgenden Jahres als Jahresdurchschnittswerte39 im KiBiG.web abgerufen.  

Differenziert nach dem Alter der Kinder (unter drei Jahre, drei Jahre bis Schuleintritt und Betreuung 
von Schulkindern im Alter von 6,5 bis 10,5 Jahren) werden im Folgenden die Anzahl der betreuten 
Kinder auf Landkreisebene sowie die jeweiligen Betreuungsquoten ausgewiesen. Die Betreuungsquote 
gibt den Anteil der in Tageseinrichtungen und Tagespflege betreuten Kinder einer Altersgruppe an 
allen Kindern dieser Altersgruppe an. 

Um eine bayernweite Vergleichbarkeit von Betreuungsquoten für Kinder unter drei Jahren sowie für 
Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt herzustellen, werden jeweils für alle an JuBB 
teilnehmenden Jugendämter Jahresdurchschnittswerte aus dem KiBiG.web herangezogen.  

Im JuBB-Geschäftsbericht wird immer auf den Wohnsitz der Kinder Bezug genommen, unabhängig vom 
tatsächlichen Betreuungsort. Generell ist beim Wohnort des Kindes nach § 25 Abs. 1 Satz 5 AVBayKiBiG 
zu beachten, dass ein Wohnortwechsel eines Kindes nach dem 01.01. eines Jahres erst im folgenden 
Kindergartenjahr (01.09.) im KiBiG.web berücksichtigt wird. Erfolgt der Wohnortwechsel nach dem 
01.09. eines Jahres, wird der Wechsel erst ab dem neuen Bewilligungszeitraum (01.01. des Folgejahres) 
berücksichtigt. 

Für planerische Zwecke sind die Daten in diesem Kapitel nicht geeignet, da eine Bedarfsplanung für 
Kindertageseinrichtungen aktuellere und genauere Daten erfordert. Auch zur Erstellung von 
Prognosen eignen sich die Daten aus dem JuBB-Geschäftsbericht nicht ς sie dienen ausschließlich der 
Rückschau. 

 

 

                                                           
39  Im KiBiG.web wird die Anzahl der betreuten Kinder pro Monat ausgewiesen. Diese Daten können bis 30. April des auf 

den Bewilligungszeitraum folgenden Jahres verändert werden. Um Ungenauigkeiten auszumitteln, wird seit dem 
Berichtsjahr 2018 aus den Monatsdaten Januar bis Dezember ein Jahresdurchschnittswert errechnet. 
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4.1 Betreuung von Kindern im Alter von unter drei Jahren aus dem Landkreis Eichstätt 

Die Betreuungsquote von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der (Groß-)Tagespflege im Alter 
von unter drei Jahren lag im Jahr 2024 im Landkreis Eichstätt bei 36,5 % (JuBB-Vergleichswert40: 
39,5 %). 
 

Abbildung 32: Betreuungsquoten von Kindern im Alter von unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und 
in der (Groß-)Tagespflege in Bayern (in %) (Jahresdurchschnittsdaten 2024)41  

 

Quelle: KiBiG.web, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Grafik GEBIT Münster GmbH & Co. KG 

  

                                                           
40  Der JuBB-Vergleichswert wird aus den Jahresdurchschnittsdaten der an JuBB teilnehmenden Jugendämter gebildet 

(Stand 09.05.2025: 72 von 96 Jugendämtern).  
41  Die für die Berechnungen in der Grafik verwendeten Daten beziehen sich auf 2024 und wurden am 09.05.2025 im 

KiBiG.web abgerufen. Eine Korrektur der Daten durch die Jugendämter ist nicht erfolgt. Abhängig von den Eintragungen 
zum Stichtag kann es demnach zu Abweichungen kommen.  
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Tabelle 7:  Betreute Kinder im Alter von unter drei Jahren in Kindertagesstätten und (Groß-)Tagespflege 
mit Wohnsitz im Landkreis Eichstätt (Jahresdurchschnittsdaten 2024) 

 

Summe der  
EW im Alter von  
unter 3 Jahren      
(3 Jahrgänge) * 

Betreute  
Kinder 

Betreuungsquote  
in %42 

Kindertagesstätten mit  
Betriebserlaubnis 

 
  
 

 
1.252 

 

 
30,0 

 

Tagespflege43 mit  
Förderung nach BayKiBiG 

 
  
 

 
274 

 

 
6,6 

 

Großtagespflege nach  
Art. 20a BayKiBiG 

 
  
 

 
0 
 

 
0,0 

 

Gesamt 
 

4.177 
 

1.526 **  
 

36,5 
 

*  Stand der Einwohnerinnen- und Einwohnerdaten: 31.12.2023 
**  Da es sich bei den Werten um Jahresdurchschnittswerte mit Nachkommastellen handelt, kann es in der 

Summenbildung (Gesamt) zu geringfügigen Abweichungen durch Rundung kommen. 

Quelle: KiBiG.web / jugendamtsinterne Daten, Bayerisches Landesamt für Statistik,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

 

Abbildung 33: Betreute Kinder im Alter von unter drei Jahren in Kindertagesstätten mit Wohnsitz im 
Landkreis Eichstätt nach Förderfaktoren (Jahresdurchschnittsdaten 2024) 

 

*  5ŜǊ CŀƪǘƻǊ пΣр ōŜȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ǎƻǿƻƘƭ ŀǳŦ αǎŜŜƭƛǎŎƘ ōŜƘƛƴŘŜǊǘŜ YƛƴŘŜǊά ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŀǳŦ αƎŜƛǎǘƛƎ ǳƴŘ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘ ōŜƘƛƴŘŜǊǘŜ 
YƛƴŘŜǊάΦ Lƴ ŘŜǊ 5ŀǘŜƴōŀƴƪ Yƛ.ƛDΦǿŜō ŜǊŦƻƭƎǘ ƪŜƛƴŜ 5ƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǳƴƎΦ 

**  Insgesamt wurden im Jahr 2024 im Landkreis Eichstätt 1.252 Kinder unter drei Jahren in Kindertagesstätten betreut. 

Quelle: KiBiG.web/ jugendamtsinterne Daten, Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, 
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

                                                           
42  Die Betreuungsquote gibt den Anteil der in Kindertagesstätten oder in (Groß-) Tagespflege betreuten Kinder einer 

Altersgruppe an allen Kindern dieser Altersgruppe an. 
43  Die Tagespflege umfasst auch Plätze in Großtagespflegen. Gesondert werden nur die Plätze in Großtagespflegen mit 

Förderung nach Art. 20a BayKiBiG ausgewiesen. 

1.095
87 %

148
12 %

9
1 %

Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesstätten
(Faktor 2,0)

Kinder unter 3 Jahren mit Migrationshintergrund
in Kindertagesstätten (Faktor 2,0)

Kinder unter 3 Jahren mit integrativem Bedarf in
Kindertagesstätten (Faktor 4,5) *

Betreute
Kinder unter 
drei Jahren in 
Kindertages-
stätten **
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Abbildung 34:  Betreute Kinder im Alter von unter drei Jahren in der (Groß-)Tagespflege mit Wohnsitz im 
Landkreis Eichstätt nach Förderfaktoren (Jahresdurchschnittsdaten 2024) 

 

*  5ŜǊ CŀƪǘƻǊ пΣр ōŜȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ǎƻǿƻƘƭ ŀǳŦ αǎŜŜƭƛǎŎƘ ōŜƘƛƴŘŜǊǘŜ YƛƴŘŜǊά ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŀǳŦ αƎŜƛǎǘƛƎ ǳƴŘ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘ ōŜƘƛƴŘŜǊǘŜ 
YƛƴŘŜǊάΦ Lƴ ŘŜǊ 5ŀtenbank KiBiG.web erfolgt keine Differenzierung. 

**  Insgesamt wurden im Jahr 2024 im Landkreis Eichstätt 274 Kinder unter drei Jahren in der (Groß-)Tagespflege betreut. 

Quelle: KiBiG.web/ jugendamtsinterne Daten, Bayerisches Landesamt für Statistik,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

 

  

274
100 %

Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege
(Faktor 1,3)

Kinder unter 3 Jahren mit integrativem
Bedarf in Tagespflege (Faktor 4,5) *

Betreute
Kinder unter 
drei Jahren in 
Kindertages-

pflege **
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4.2 Betreuung von Kindern im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt44 aus dem 
Landkreis Eichstätt 

Die Betreuungsquote von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der (Groß-)Tagespflege im Alter 
von drei Jahren bis zum Schuleintritt lag im Jahr 2024 im Landkreis Eichstätt bei 91,1 % (JuBB-
Vergleichswert45: 91,8 %). 
 

Abbildung 35:  Betreuungsquoten von Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in 
Kindertageseinrichtungen und in der (Groß-)Tagespflege in Bayern (in %) 
(Jahresdurchschnittsdaten 2024)46 

 
Quelle: KiBiG.web, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Grafik GEBIT Münster GmbH & Co. KG 

                                                           
44  Da in etwa die Hälfte der Kinder den Kindergarten mehr als drei Jahre lang besucht (ab dem 3. Lebensjahr bis zum 

Monat der Einschulung), wird die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner für 3,5 Altersjahrgänge berechnet,  
d.h. die Hälfte der 6 bis unter 7-Jährigen hinzugezählt. 

45  Der JuBB-Vergleichswert wird aus den Jahresdurchschnittsdaten der an JuBB teilnehmenden Jugendämter gebildet 
(Stand 09.05.2025: 72 von 96 Jugendämtern).  

46  Die für die Berechnungen in der Grafik verwendeten Daten beziehen sich auf das Berichtsjahr 2024 und wurden am 
09.05.2025 im KiBiG.web abgerufen. Eine Korrektur der Daten durch die Jugendämter ist nicht erfolgt. Abhängig von 
den Eintragungen zum Stichtag kann es demnach zu Abweichungen kommen. 






























































































































































































































































